
Antrag auf Anschluss an die
öffentliche Wasserversorgung

Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu
Bauordnung/ Bauverwaltung
Marktstraße 26
88299 Leutkirch im Allgäu

1. Grundstückseigentümer/in (Anschlussnehmer/in)

Telefon:

Postleitzahl, Ort:

Straße, Hausnummer:

Name, Vorname:

E-Mail:

Telefon:

Postleitzahl, Ort:

Straße, Hausnummer:

Name, Vorname:

3. Beauftragter Installateur für die technische Ausführung

Flst.-Nr.:

Gemarkung:

Straße, Hausnummer:

2. Anzuschließendes Grundstück

E-Mail:

Interner Vermerk
Bautagebuch-Nr.

1 von 3

5. Technische Daten zum Hausanschluss
JaHäusliche Nutzung

6. Brauchwassernutzung

Nein

Wenn Nein, welche Art der gewerblichen oder besonderen  Nutzung:

NeinJaRegen- oder Grauwasseranlagen

NeinJaEigenwasserversorgungsanlagen

NeinJamit Trinkwassernachspeisung

7. Anlagen

In berechtigten Fällen behalten wir es uns vor, weitere Unterlagen nachzufordern.

 Plan mit Darstellung der WasserversorgungLageplan M 1:500

4. Vorhaben

Ist bereits ein Grundstücksanschluss vorhanden?

Neubau Umbau / Veränderung Erweiterung / Anbau

Erstanschluss Bestand  Änderung der bestehenden Wasserversorgung

       neinja



8. Unterschrift

Unterschrift Grundstückseigentümer(in) / Anschlussnehmer(in)Ort, Datum

Ich beantrage die Genehmigung des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung.
Die technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Trinkwassernetz der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu gemäß der
Wasserversorgungssatzung - WVS werden akzeptiert.

Hinweis zum Datenschutz:
Angaben werden ggf. zum Zweck der Ermittlung einer Abgabenpflicht bzw. zur Ermittlung der Höhe von Abgaben hausintern weitergeleitet.

9. Stellungnahme Fachbereich Tiefbau / Wasserwerk (nicht vom Antragssteller auszufüllen)
Bestehen gegen die geplante Art der Wasserversorgung Bedenken?

Wenn ja, welche:

Der Wasserversorgungsantrag kann - mit folgenden - ohne - Auflagen / Hinweise - nicht - genehmigt werden.

Auflagen:

Hinweise:

Leutkirch im Allgäu, den Fachbereich Tiefbau / Wasserwerk, Sachbearbeiter

neinja
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für Rückfragen zur Genehmigung des Antrags / zum Verfahren
Frau Martina Gaile
Tel.: 07561 87 - 357
martina.gaile@leutkirch.de

für Auskünfte zu Bestandslageplänen
Frau Helga Notz
Tel.: 07561 87 - 262
helga.notz@leutkirch.de

für technische Rückfragen (Fachbereich Tiefbau)
Herr Philipp Roggors
Tel.: 07561 87 - 263
philipp.roggors@leutkirch.de

10. Ansprechpartner
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für technische Rückfragen (Wasserwerk Mo-Fr 08:00-12:00 Uhr und Mo-Do 12:00-16:00 Uhr)
Herr Thorsten Huber
Tel.: 01522 1350468
thorsten.huber@leutkirch.de

Sekretariat Wasserwerk (Mo-Fr 08:00-12:00 Uhr und Mo-Do 12:00-16:00 Uhr)
Tel.: 07561 87-455
wasserversorgung@leutkirch.de
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Regen- oder Grauwasseranlagen
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7. Anlagen
In berechtigten Fällen behalten wir es uns vor, weitere Unterlagen nachzufordern.
4. Vorhaben
Ist bereits ein Grundstücksanschluss vorhanden?
8. Unterschrift
Unterschrift Grundstückseigentümer(in) / Anschlussnehmer(in)
Ich beantrage die Genehmigung des Anschlusses an die öffentliche Wasserversorgung. 
Die technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Trinkwassernetz der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu gemäß der Wasserversorgungssatzung - WVS werden akzeptiert.
Hinweis zum Datenschutz:
Angaben werden ggf. zum Zweck der Ermittlung einer Abgabenpflicht bzw. zur Ermittlung der Höhe von Abgaben hausintern weitergeleitet.
9. Stellungnahme Fachbereich Tiefbau / Wasserwerk (nicht vom Antragssteller auszufüllen)
Bestehen gegen die geplante Art der Wasserversorgung Bedenken?
Wenn ja, welche:
Der Wasserversorgungsantrag kann - mit folgenden - ohne - Auflagen / Hinweise - nicht - genehmigt werden.
Auflagen:
Hinweise:
Leutkirch im Allgäu, den
Fachbereich Tiefbau / Wasserwerk, Sachbearbeiter
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